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Die Reihe „Politik & Co.“ für Nordrhein-Westfalen …

… ist schülernah: 

   Es werden durchgehend altersgerechte Materialien und motivierende Fallbeispiele mit 
regionalspezifi schen Bezügen verwendet.

   Erstmals in einem Politikbuch führen Begleitfi guren durch die Kapitel. 

   Die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler ist der Ausgangspunkt für alle Themen.

… ist problem- und kompetenzorientiert:

   Die Aufgabenstellungen sind kontextualisiert und gehen stets von Problemsituationen 
aus.

   Die fachspezifi schen Kompetenzen werden Schritt für Schritt aufgebaut. 

   Dabei wird besonderer Wert auf die Handlungskompetenz und Urteilsbildung gelegt. 

… differenziert auf allen Ebenen: 

   Grundlagentexte werden in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten (u.a. 
für einen sprachsensiblen Unterricht).

   Zu den Aufgaben gibt es Hilfen H  in der eigens entwickelten Rubrik „Hilfen zu den 
Aufgaben“ im Serviceanhang des Buches. 

   Stärkere Schülerinnen und Schüler können „Forderaufgaben“ F  bearbeiten.

   Erstmals wird in einem Schulbuch für Wirtschaft-Politik ein eigens entwickeltes 
Operatoren-Training angeboten.

   Der Fachspracherwerb wird durch Formulierungshilfen und Worterklärungen behutsam 
eingeleitet. 

   Die Rubriken WIRTSCHAFT AKTIV, POLITIK AKTIV und DIGITAL AKTIV fördern die 
eigenständige und projektbezogene Erarbeitung von Lerninhalten.

… ist digital: 

   Der Medienkompetenzrahmen des Landes NRW wird berücksichtigt.

   Auf Sonderseiten werden digitale Kompetenzen geschult. 

   Mithilfe von Mediencodes können digitale Zusatzangebote wie Quizzes, interaktive 
Erklärfi lme usw. direkt abgerufen werden. 

   Das Buch ist als digitales Schulbuch click & study  erhältlich und wird ergänzt durch 
das digitale Lehrermaterial click & teach. 
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Band 7/8
Das Schulbuch eignet sich für die Jahrgangsstufen 7 und 8. Es bietet Ihnen und Ihren 
Schülerinnen und Schülern ein Gesamtpaket, bestehend aus umfassenden, aktualisierten 
Materialien für einen differenzierenden und problemorientierten Unterricht - ohne große 
Vorbereitung und passgenau auf die Unterrichtsanforderungen zugeschnitten.

Differenzierungsheft als Kopiervorlage 
Mithilfe des Differenzierungsheftes werden Materialien auf verschiedenen Niveau stufen
angeboten: gehobenes Niveau, leichteres Niveau und einfache Sprache. Die Kopiervorlagen
ermöglichen eine schnelle und einfache Vervielfältigung der Materialien.

Digitales Lehrermaterial click & teach 7/8
Für eine schnelle und unkomplizierte Unterrichtsvorbereitung bieten wir mit click & teach 
ein digitales Lehrermaterial an. Enthalten sind neben Lösungsangeboten und Arbeits-
blättern vor allem auch Zusatzmaterialien, Erklärfilme, Tafelbilder u.v.m.
Des Weiteren sind alle Materialien aus dem Differenzierungsheft in digitaler Form enthalten.

Digitales Schulbuch click & study 7/8
Das digitale Schulbuch click & study bietet Ihren Schülerinnen und Schülern die vollständige 
digitale Ausgabe des C.C.Buchner-Lehrwerks, einen modernen Reader mit zahlreichen nützli-
chen Bearbeitungswerkzeugen sowie einen direkten Zugriff auf Links und Zusatzmaterialien, 
die in der Printausgabe über Mediencodes zugänglich sind.

Politik & Co. auf einen Blick
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Mit den Rubriken WIRTSCHAFT AKTIV, 
POLITIK AKTIV und DIGITAL AKTIV wer-
den von den Schü lerinnen und Schülern 
aktiv politische und digitale „Produkte“ 
wie Flyer, Kahoots, Plakate, digitale Vor-
träge o.ä. erstellt. So erarbeiten die Schü-
lerinnen und Schüler selbstgesteuert über 
einen gewissen Zeitraum (4-6 Unterrichts-
stunden) große Teile eines nachfolgenden 
Kapitels. 
Über das digitale Lehrermaterial click & 
teach werden der Lehrkraft insbesondere 
Zeithorizonte und Hintergrundmaterialien 
zur Begleitung dieser Rubriken gegeben.

40 DIGITAL AK TIV

Einen Kahoot erstellen 

I. Worum geht es?

„Kahoot!“ ist eine digitale Lernplattform, die mit Hilfe von Lernspielen versucht, Schü-

lerinnen und Schüler zum Lernen zu motivieren. Bei „Kahoot!“ können verschiedens-

te Inhalte spielerisch und im Wettbewerb zu anderen geübt und erlernt werden. 

Die Lernplattform ist kostenfrei und bietet Nutzern die Möglichkeit, mit sehr gerin-

gem Aufwand, eigene Online-Spiele zu erstellen. „Kahoot!“ kommt aus Norwegen, 

existiert seit 2013 und wird weltweit von über 50 Millionen Usern verwendet.

II. Geht dabei wie folgt vor:

Bearbeiterin

c)  Hier  ndet ihr ein Beispiel für eine Frage und mehrere Antwortvorgaben.

„Unter welchen Voraussetzungen kann ich als Vertreter/in von Schülern/in-

nen in die Schulkonferenz gewählt werden?“

a) … wenn ich mindestens 12 Jahre alt bin.

b) … wenn ich Klassensprecher/in bin

c)  … wenn ich mindestens in Klasse 7 bin

d)  … wenn ich im Fach „Wirtschaft-Politik“ mindestens die Note 2 habe

d)  Entwickelt weitere Fragen und Antwortmöglichkeiten in Gruppen zum Thema 

„Demokratie in der Schule“. 

e)  Ihr könnt eine oder mehrere richtige Antwortmöglichkeiten pro Frage formulie-

ren. Mindestens eine Antwort sollte falsch sein.

3. Schritt: „Kahoot!“ zum Thema „Demokratie in der Schule“ erstellen

2. Schritt: Wissen zum Thema „Demokratie in der Schule“ aneignen

a)  Wertet folgende Materialien arbeitsteilig aus: M5, M8, M11, M14, M18, M23, 

M26. Die entsprechenden Aufgaben in den Aufgabenblöcken können euch 

dabei leiten. Jede Gruppe soll in etwa gleich viele Aufgaben bearbeiten.

b)  Fasst eure Ergebnisse zusammen und stellt sie euch einander vor.

Hinweise zum 

Datenschutz
•  Der Anbieter der Lern-

plattform „Kahoot“ teilt 

zwar mit, dass eure Da-

ten bei ihm sicher sind 

und er die aktuellen 

Datenschutzverordnun-

gen der Europäischen 

Union (g S. 32, M11) 

berücksichtigt, ihr soll-

tet dennoch mit euren 

Daten zurückhaltend 

umgehen.

•  Stellt euer selbst erstell-

tes Kahoot auf „privat“,

dann kann es im Inter-

net nicht gefunden 

werden. 

a)  Das Quiz mit der 

„Kahoot-App“  n-

det ihr unter: https://

kahoot.com/mobile-

app/. Dort ist genau 

beschrieben, wie ihr 

das „Kahoot!“ erstel-

len könnt.

b)  Erstellt ein „Kahoot“ 

in der Variante „Quiz“ 

zum Thema „Demo-

kratie in der Schule“.

a)  Bildet Kleingruppen von 5-7 Personen.

b)  Erkundigt euch unter:  https://kahoot.com, was genau „Kahoot!“ bedeutet und 

wie ihr es anwenden könnt.

1. Schritt: Vorbereitung
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1.  Ordnet die Karten (oder die Num-
mern als Skizze) so auf einem 
Poster an, dass sich eine  logisch 
zusammenhängende Ant wort er-
gibt.

2.  Verwendet dabei auch solche 
Karten, die als Erklärung für an-
dere Karten dienen. 

3.  Holt euch zusätzliche Informatio-
nen aus den Materialien des Ka-
pitels: 

 • Aufgabe 1a:  M5, M7, M10
 • Aufgabe 1b:  M1, M17
 • Aufgabe 1c:  M20, M25
4.  Fügt Linien, Kreise, Pfeile etc. hin-

zu, so dass sich die Zusammen-
hänge noch  deutlicher erkennen 
lassen.

Ein „Mystery“ über Deutschlands Staatsstrukturen lösenI. Worum geht es?

Zusammenhänge herzustellen. Bei politischen und wirtschaftlichen Fragen sind die 
Informationen einzubeziehen. Es ist auch nicht immer möglich, nur eine richtige Ant-

-tionen auszuwählen, zusammenzufügen und Antworten tiefergehend zu begründen.

Bearbeiterin

II. Geht dabei so vor:
Arbeitet in Kleingruppen (3-4 Personen).  

1.  Stellt einige Lösungen in der Klasse vor. Verdeutlicht dabei jeweils, welche Karten für eure Antwort besonders wichtig waren.2.  Prüft die Lösungen daraufhin, wie a) gut begründet und b) reichhaltig/kom-plex sie sind.

3. Schritt: Zusammenhänge 
für eine Antwort herstellen

Mystery-Karten
 

Mediencode:  
71077-xy

Verteilt die drei Fragen aus den 

Gruppen. 

1.  Lest mit Hilfe des nebenstehen-
den QR- oder Mediencodes die 
Mystery-Karten. 

2.  Wählt diejenigen Karten aus, die 
euch dabei helfen können, eure 
Frage aus Schritt 1 zu beantwor-
ten.

3.  Notiert die Kartennummern 
oder druckt die Karten aus, so 
dass ihr sie ausschneiden könnt.

1. Schritt: Vorbereitung

2. Schritt: Mystery-Karten 
lesen 

Hilfen zu den Aufgaben
Sollten Ihre Schülerinnen und Schüler Unterstützung bei der Bearbeitung der
Aufgaben benötigen, fi nden sie regelmäßig neben den Aufgabenblöcken Ver-
linkungen zu der Rubrik „Hilfen zu den Aufgaben“ am Ende des Schulbuches.

Forderaufgaben
Sollten Ihre Schülerinnen und Schüler (individuell) schneller arbeiten oder 
komplexere Anforderungen suchen, fi nden sie regelmäßig neben den Aufgaben-
blöcken sogenannte Forderaufgaben.

… mithilfe von unterschiedlichen Lernformen:
Angebote zum selbstständigen Lernen

AUFGABEN
1.  Lest M2 und entscheidet, welche der Merkmale sich ausschließlich auf 

Demokratie als Herrschaftsform in einem Staat beziehen lassen und welche 
auch für das Zusammenleben in der Familie, dem Freundeskreis und der 
Schule gelten können.   

2.  Informiert euch in M3 über die Entscheidungsverfahren. 
 a)  Begründet, welches Entscheidungsverfahren ihr in den folgenden Situati-

onen für geeignet haltet: „Wahl des Bürgermeisters in der Stadt/Gemein-
de“, „Änderung eines Grundgesetzparagraphen zum Tierschutz“, „Auf-
nahme eines Landes in die Europäische Union“, „Klassensprecherwahl“, 
„Familienumzug in eine andere Stadt“, „Auswahl eines Vereinslogos“. 

 b)  Formuliert (ggf. arbeitsteilig) Vor- und Nachteile der einzelnen 
Entscheidungs verfahren. 

3.  Prüft für die Beispiele in M4 und den Fall aus der Einstiegsaufgabe, ob es 
sich jeweils um ein Beispiel oder ein Gegenbeispiel für Demokratie handelt. 
Begründet eure Entscheidung, indem ihr mindestens ein für den Fall we-
sentliches Merkmal von Demokratie (M2) nennt.

4.  „Sollte in einer Demokratie immer die Mehrheit entscheiden?“ Diskutiert in 
der Klasse und verweist dabei auf geeignete Beispiele. Berücksichtigt dabei 
die Prüfsteine „Zumutbarkeit“ und „Umsetzbarkeit“. 

F  Aufgabe 3
Führt eine eigene Befra-
gung durch, dokumentiert 
die Antworten und ana-
lysiert sie im Hinblick auf 
Demokratiemerkmale.

H  Aufgabe 2a-b
 S. 270

AKTIV-Seiten eignen 

sich auch besonders gut 

für das selbstgesteuerte 

Lernen zu Hause.
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… mithilfe von Forderaufgaben und Hilfestellungen

Differenzieren mit Politik & Co.

Differenzieren mit Politik & Co. NRW



Differenzierungsheft
Schulbuch Band 7/8

Gehobenes Niveau Leichteres Niveau Einfache Sprache

… mithilfe des Differenzierungsheftes

Schulbuch Band 7/8
33

2.1 Grundlagen der Demokratie in Deutschland

M11  Was kennzeichnet den „Rechtsstaat“? 

Die Bundesrepublik ist ein demokra-

tischer, sozialer Rechtsstaat. So steht 

es sinngemäß im Grundgesetz (Art. 

28 Abs.1 GG). Zu allererst bedeutet 

dies: Alles, was staatliche Behörden in 

Deutschland tun, muss sich an Recht 

und Gesetz halten. Für die staatliche 

Verwaltung, also z.B. für eine staatli-

che Schule oder das Finanzamt, sowie 

für die Polizei, gilt: Sie darf nicht ohne 

gesetzliche Grundlage handeln oder gar 

gegen Gesetze verstoßen (Grundsatz der 

Gesetzmäßigkeit). Insbesondere muss 

sie auch die Grundrechte achten, die 

den Bürgerinnen und Bürgern in der 

Verfassung garantiert sind. Alles staat-

liche Handeln muss der Situation ange-

messen sein. Wenn der Staat eingreift, 

darf er nicht überreagieren. Ein Falsch-

parker darf von der Polizei nicht gleich 

eingesperrt werden (Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit). Bürgerinnen und Bür-

ger, die sich von staatlichem Handeln 

verletzt fühlen, können unabhängige 

Gerichte zu ihrem Schutz anrufen. Das 

„Gewaltmonopol“ liegt 

bei der Polizei, das 

heißt, nur sie darf bei 

Rechtsbruch eingrei-

fen. Wer sich in seinen 

Grundrechten verletzt 

sieht, kann eine Be-

schwerde an das Bun-

desverfassungsgericht 

richten. Zum Recht-

staat gehört auch die 

Rechtssicherheit. 

Der Einzelne muss 

sich auf die bestehen-

den Gesetze verlassen 

können, er muss vor-

hersehen können, wel-

che rechtlichen Folgen sein Handeln 

hat. 
Bearbeiterin, basierend auf: Eckart Thurich: pocket 

politik. Demokratie in Deutschland, Bonn 2011, 

S. 104
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Das Recht, an öffentlichen Ver-

sammlungen, Protestzügen oder 

Mahnwachen teilzunehmen, 

wird durch Artikel 8 Abs. 1 

Grundgesetz geschützt. Die Aus-

übung dieses Grundrechts findet 

ihre Schranken im staatlichen 

Bildungs- und Erziehungsauftrag 

(Artikel 7 Grundgesetz) sowie 

für Schülerinnen und Schüler in 

den gesetzlichen Bestimmungen zur Schulpflichter-

füllung. Schülerinnen und Schüler sind gemäß § 43 

Abs. 1 Schulgesetz verpflichtet, regelmäßig am Unter-

richt und an den sonstigen verbindlichen Schulver-

anstaltungen teilzunehmen. Ihre 

Teilnahme an einem Schüler-

streik während der Unterrichts-

zeit ist daher unzulässig.

Je nach Grund des Streiks kann 

die Dokumentation eines un-

entschuldigten Fehlens auf dem 

Zeugnis im Rahmen der Anwen-

dung des Grundsatzes der Ver-

hältnismäßigkeit als abschlie-

ßende schulische Reaktion ausreichend sein.

© Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfa-

len, Teilnahme an Schülerstreiks und Demonstrationen, www.schulmi-

nisterium.nrw.de, Abruf am 19.02.2020

M12  Beteiligung von Schülerinnen und Schülern an 

Demonstrationen: Wie ist die Rechtslage in NRW? 

Demonstration oder Klassenarbeit?

Schülerinnen und Schüler, die wegen 

einer Demonstrationsteilnahme eine 

Klassenarbeit oder eine Prüfungs-

klausur nicht mitschreiben, erbringen 

die Leistung aus einem von ihnen zu 

vertretenen Grund nicht. Die nicht 

erbrachte Leistung wird wie eine 

ungenügende Leistung bewertet 

(§ 48 Abs. 5 SchulG).

Ebd.

Rechtsstaat: Einschränkungen 

persönlicher Freiheitsrechte und 

Rechtsgarantien

Der Rechtsstaat schränkt zum Zwecke 

der inneren Sicherheit mitunter auch 

persönliche Freiheitsrechte ein: In 

Verkehrsregeln), in anderen Fällen 
-

Nacktscanner …). Im Rechtsstaat gibt 

es auch umfangreiche Garantien bei 

einem Freiheitsentzug: Wer von der 

muss unverzüglich, spätestens am fol-

genden Tage einem Richter vorgeführt 

werden, und nur der darf eine weitere 

Haft anordnen.

Schulbuch S. 33 2.1 Grundlagen der Demokratie in Deutschland

Bezeichnung für einen Staat, in dem Regierung und Verwaltung nur im Rahmen 

der bestehenden Gesetze handeln dürfen. Die Grundrechte der Bürgerinnen und 

Bürger müssen garantiert sein, staatliche Entscheidungen müssen von unabhän-

gigen Gerichten überprüft werden können. Das Rechtsstaatsgebot gehört zu den 

grundlegenden Prinzipien unseres Staates. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein republikanischer, demokratischer 
und sozialer Rechtsstaat. So steht es im Grundgesetz (Art. 28 (1) GG). Zu al-
lererst bedeutet dies: Alles, was staatliche Behörden in Deutschland tun, ist 
an Recht und Gesetz gebunden. Staatliche Willkür ist ausgeschlossen (Art. 
20 (3) GG). 
Ein wesentliches Kennzeichen des Rechtsstaates ist die Gewaltenteilung, 
insbesondere die Unabhängigkeit der Gerichte. 
•  Für die staatliche Verwaltung, also z.B. für eine staatliche Schule oder 

das Finanzamt, gilt: Sie muss gesetzmäßig sein, darf also nicht ohne ge-
setzliche Grundlage handeln oder gar mit ihrem Handeln gegen Verfas-
sung und Gesetze verstoßen (Grundsatz der Gesetzmäßigkeit). Insbeson-
dere muss sie auch die Grundrechte achten, die den Bürgerinnen und 
Bürger in der Verfassung garantiert sind. Alles staatliche Handeln muss 
ferner der Situation angemessen sein. Wenn der Staat eingreift, darf er 
nicht überreagieren. Ein Falschparker darf von der Polizei nicht gleich 
eingesperrt werden (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit). Bürgerinnen 
und Bürger, die sich von staatlichem Handeln verletzt fühlen, können in 
unserem Rechtsstaat unabhängige Gerichte zu ihrem Schutz anrufen (Art. 
19(4), Art. 93(4a) GG).

•  Zum Rechtsstaat gehört ferner die Rechtssicherheit. Der Einzelne muss 
sich auf die bestehenden Gesetze verlassen können, er muss vorherse-
hen können, welche rechtlichen Folgen sein Handeln hat. Im Rechtsstaat 
gibt es ferner umfangreiche Garantien bei einem Freiheitsentzug: Wer 
von der Polizei vorläufig festgenommen wird, muss unverzüglich, spätes-
tens am folgenden Tage, einem Richter vorgeführt werden, und nur der 
darf eine weitere Freiheitsentziehung (=Haft) anordnen. Wer im Gefäng-
nis sitzt, darf weder körperlich noch seelisch misshandelt werden (Art. 
104 GG). Kommt es zur Gerichtsverhandlung, so hat der Angeklagte An-
spruch auf ein faires Verfahren und muss sich angemessen verteidigen 
können. Sondergerichte sind unzulässig (Art. 101, 103 GG) 

Thurich, Eckart: pocket politik. Demokratie in Deutschland. überarb. Neuaufl. Bonn: Bundeszen-
trale für politische Bildung 2011, in: https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16548/
rechtsstaat, Abruf am 10.03.2020

M11 Was kennzeichnet den „Rechtsstaat“?

AUFGABE
1.  Lest M11 und ermittelt, welche Merkmale des Rechtsstaates sich mit 

den „Fridays for Future“-Demos in Verbindung bringen lassen.
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Schulbuch S. 33 2.1 Grundlagen der Demokratie in Deutschland

M11 Was kennzeichnet den „Rechtsstaat“? 

AUFGABE
1.  Lest M11.
  Ermittelt die Merkmale des Rechtsstaates, die sich mit den „Fridays 

for Future“-Demos in Verbindung bringen lassen.
Holt euch Hilfe auf der Operatoren-Karte auf Seite 34 im Schulbuch.

Deutschland ist ein demokratischer, sozialer Rechtsstaat. 
So steht es im Grundgesetz (GG) in Art. 28 Abs.1 GG.
Dies bedeutet: Alles, was staatliche Behörden in Deutschland tun, muss sich 
an Recht und Gesetz halten. 
Für die staatliche Verwaltung, also zum Beispiel für eine staatliche Schule 
oder das Finanzamt oder für die Polizei, gilt: 

Sie darf nicht ohne gesetzliche 
Grundlage handeln. 
Sie muss sich an Gesetze halten. 
Dies ist der Grundsatz der Gesetz-
mäßigkeit.
Sie muss auch die Grundrech-
te achten, die den Bürgerinnen 
und Bürgern in der Verfassung 
(Grundgesetz) garantiert sind. 
Alles staatliche Handeln muss 
angemessen sein. 
Wenn der Staat eingreift, darf er 
nicht überreagieren. 
Ein Falschparker darf von der Po-
lizei nicht gleich eingesperrt wer-
den.
Dies ist der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit.
Bürgerinnen und Bürger, die sich 
von staatlichem Handeln verletzt 
fühlen, können unabhängige Ge-
richte zu ihrem Schutz anrufen. 

Nur die Polizei hat die Macht, auch gegen den Willen einzelner Menschen 
(wenn es sein muss mit Gewalt), Regeln durchzusetzen. Dies nennt man Ge-
waltmonopol.
Wer sich in seinen Grundrechten verletzt sieht, kann den Hüter der Verfas-
sung (Bundesverfassungsgericht) anrufen.
Zum Rechtstaat gehört auch die Rechtssicherheit. 
Der Einzelne muss sich darauf verlassen können, dass bestehende Geset-
ze gelten.
So kann er rechtliche Folgen für sein Handeln abschätzen.
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Rechtsstaat: Einschränkungen persönlicher 

Freiheitsrechte und Rechtsgarantien

Der Rechtstaat schränkt manchmal auch persönliche 
Freiheitsrechte ein.
Dies geschieht meistens dann, wenn die innere Si-
cherheit des Landes gefährdet ist.
Oft ist dies klar, zum Beispiel bei den Verkehrsregeln 
(niemand darf über eine rote Ampel laufen), in ande-
ren Fällen ist es komplizierter: Zum Beispiel bei der 
Kameraüberwachung von öffentlichen Plätzen oder 
Nacktscannern am Flughafen … .
Im Rechtsstaat gibt es auch Garantien bei einem 

Freiheitsentzug: Wer von der Polizei vorläufig fest-
genommen wird, muss sehr bald, spätestens am fol-
genden Tage einem Richter vorgeführt werden, und 
nur der darf eine weitere Haft anordnen.

Bearbeiterin, basierend auf: Eckart Thurich: pocket politik. Demokratie in 
Deutschland, Bonn 2011, S. 104
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M11 Was kennzeichnet den „Rechtsstaat“? 

Grundsatz der Gesetzmäßigkeit

Die Bundesrepublik ist ein demokratischer, sozialer Rechtsstaat. So steht 
es sinngemäß im Grundgesetz (Art. 28 Abs.1 GG). Zu allererst bedeutet dies: 
Alles, was staatliche Behörden in Deutschland tun, muss sich an Recht und 

Gesetz halten. Für die staatliche Verwaltung, also z.B. für eine staatliche 
Schule oder das Finanzamt, sowie für die Polizei, gilt: Sie darf nicht ohne ge-
setzliche Grundlage handeln oder gar gegen Gesetze verstoßen (Grundsatz 

der Gesetzmäßigkeit). Insbesondere müssen sie auch die Grundrechte 
achten, die den Bürgerinnen und Bürgern in der Verfassung garantiert sind.

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Alles staatliche Handeln muss der Situation angemessen sein. Wenn der 
Staat eingreift, darf er nicht überreagieren. Ein Falschparker darf von der 
Polizei nicht gleich eingesperrt werden (Grundsatz der Verhältnismäßig-

keit). 

Grundsatz der Gewaltenteilung und unabhängige Gerichte

Bürgerinnen und Bürger, die sich von staatlichem Handeln verletzt fühlen, 
können unabhängige Gerichte zu ihrem Schutz anrufen. Das „Gewaltmo-

nopol“ liegt bei der Polizei, das heißt nur sie darf bei Rechtsbruch eingrei-
fen. Wer sich in seinen Grundrechten verletzt sieht, kann eine Beschwerde 
an das Bundesverfassungsgericht richten. 

Grundsatz der Rechtssicherheit

Zum Rechtstaat gehört auch die Rechtssicherheit. Der Einzelne muss sich 
auf die bestehenden Gesetze verlassen können, er muss vorhersehen kön-
nen, welche rechtlichen Folgen sein Handeln hat. 

Rechtsstaat
Verfassungs-
prinzip nach 
Art. 20 GG
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Schulbuch S. 33 2.1 Grundlagen der Demokratie in Deutschland

Bundes-
republik
Gemeint ist 
Deutschland.

Rechtsstaat: Einschränkungen persönlicher Freiheitsrechte 

und Rechtsgarantien

Der Rechtstaat schränkt zum Zwecke der inneren Sicherheit mitun-
ter auch persönliche Freiheitsrechte ein: In einigen Fällen ist das 
unstrittig z.B. (Verkehrsregeln), in anderen Fällen sehr umstritten 
(z.B. Kameraüberwachung von öffentlichen Plätzen, Nacktscanner 
…) Im Rechtsstaat gibt es auch umfangreiche Garantien bei einem 

Freiheitsentzug: Wer von der Polizei vorläufig festgenommen wird, 
muss unverzüglich, spätestens am folgenden Tage einem Richter vor-
geführt werden, und nur der darf eine weitere Haft anordnen.

Bearbeiterin, basierend auf: Eckart Thurich: pocket politik. Demokratie in Deutschland, Bonn 
2011, S. 104

AUFGABE
1.  Lest M11 und ermittelt, welche Merkmale des Rechtsstaates sich mit 

den „Fridays for Future“-Demos in Verbindung bringen lassen.
  Folgt den Strukturierungs- und Formulierungshilfen auf der Opera-

toren-Karte (  II.) und seht euch die Formulierungsbeispiele im QR- 
und Mediencode an.

Grundsatz 
der Gesetz-
mäßigkeit
Hier: Staatliche 
Institutionen 
(Finanzamt, 
Polizei, …)  
müssen sich 
an die Gesetze 
halten.

Recht und 
Gesetz
•  Gesetz: nie-

dergeschrie-
bene Regeln

•  Recht: 
Anwendung 
der nieder-
geschriebe-
nen Regeln

Gewalt-
monopol
Die Macht, 
etwas (auch 
gegen den Wil-
len Einzelner) 
durchzuset-
zen, sei es mit 
Gewalt, liegt in 
einer Hand.

Grundsatz 
der Verhält-
nismäßigkeit
Hier: Regelver-
stöße dürfen 
nicht übertrie-
ben geahndet 
werden.

Garantien 
bei einem 
Freiheits-
entzug
Wer „einge-
sperrt“ wird, 
kann sich 
trotzdem auf 
bestimmte 
Rechte (auch 
im Gefängnis) 
verlassen.

Bundes-
verfassungs-
gericht
Verfassungs-
organ, Hüter 
der Verfas-
sung/des 
Grundgesetzes

Freiheits-
rechte
Zum Beispiel: 
Versamm-
lungsrecht, 
Postgeheim-
nis, …
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Differenzieren mit Politik & Co. 

7Differenzieren mit Politik & Co. NRW



     Besteht die Möglichkeit der Differenzierung, 
so ist dies durch farbige Säulen nach den 
Materialnummerierungen hervorgehoben:

     Die differenzierten Materialien auf drei 
verschiedenen Niveaustufen bieten wir als 
Kopiervorlage im Differenzierungsheft oder 
in digitaler Form im digitalen Lehrermaterial 
click & teach an.

     Zielgruppe: sehr gute Schülerinnen und Schüler 
     Inhalt: identisch mit dem „gelben“ Material im 

Schulbuch 
     Sprache: schwieriger und umfangreicher als im 

Schulbuch 
     Unterscheidung: Das „rote“ Material beinhaltet 

eine neue Quelle, ohne Didaktisierungen, Wort-
erklärungen, Auslassungsklammern oder Kür-
zungen.

     Die Aufgaben führen zum selben Ergebnis wie 
im Schulbuch, enthalten jedoch vermehrt Fach-
begriffe und Fremdwörter.

Schulbuch S. 33

2.1 Grundlagen der Demokratie in Deutschland

Bezeichnung für einen Staat, in dem Regierung und Verwaltung nur im Rahmen 

der bestehenden Gesetze handeln dürfen. Die Grundrechte der Bürgerinnen und 

Bürger müssen garantiert sein, staatliche Entscheidungen müssen von unabhän-

gigen Gerichten überprüft werden können. Das Rechtsstaatsgebot gehört zu den 

grundlegenden Prinzipien unseres Staates. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein republikanischer, demokratischer 

und sozialer Rechtsstaat. So steht es im Grundgesetz (Art. 28 (1) GG). Zu al-

lererst bedeutet dies: Alles, was staatliche Behörden in Deutschland tun, ist 

an Recht und Gesetz gebunden. Staatliche Willkür ist ausgeschlossen (Art. 

20 (3) GG). 

Ein wesentliches Kennzeichen des Rechtsstaates ist die Gewaltenteilung, 

insbesondere die Unabhängigkeit der Gerichte. 

•  Für die staatliche Verwaltung, also z. B. für eine staatliche Schule oder 

das Finanzamt, gilt: Sie muss gesetzmäßig sein, darf also nicht ohne ge-

setzliche Grundlage handeln oder gar mit ihrem Handeln gegen Verfas-

sung und Gesetze verstoßen (Grundsatz der Gesetzmäßigkeit). Insbeson-

dere muss sie auch die Grundrechte achten, die den Bürgerinnen und 

Bürger in der Verfassung garantiert sind. Alles staatliche Handeln muss 

ferner der Situation angemessen sein. Wenn der Staat eingreift, darf er 

nicht überreagieren. Ein Falschparker darf von der Polizei nicht gleich 

eingesperrt werden (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit). Bürgerinnen 

und Bürger, die sich von staatlichem Handeln verletzt fühlen, können in 

unserem Rechtsstaat unabhängige Gerichte zu ihrem Schutz anrufen (Art. 

19(4), Art. 93(4a) GG).

•  Zum Rechtsstaat gehört ferner die Rechtssicherheit. Der Einzelne muss 

sich auf die bestehenden Gesetze verlassen können, er muss vorherse-

hen können, welche rechtlichen Folgen sein Handeln hat. Im Rechtsstaat 

gibt es ferner umfangreiche Garantien bei einem Freiheitsentzug: Wer 

von der Polizei vorläufig festgenommen wird, muss unverzüglich, spätes-

tens am folgenden Tage, einem Richter vorgeführt werden, und nur der 

darf eine weitere Freiheitsentziehung (=Haft) anordnen. Wer im Gefäng-

nis sitzt, darf weder körperlich noch seelisch misshandelt werden (Art. 

104 GG). Kommt es zur Gerichtsverhandlung, so hat der Angeklagte An-

spruch auf ein faires Verfahren und muss sich angemessen verteidigen 

können. Sondergerichte sind unzulässig (Art. 101, 103 GG) 

Thurich, Eckart: pocket politik. Demokratie in Deutschland. überarb. Neuaufl. Bonn: Bundeszen-

trale für politische Bildung 2011, in: https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16548/

rechtsstaat, Abruf am 10.03.2020

M11  Was kennzeichnet den „Rechtsstaat“?

AUFGABE

1.  Lest M11 und ermittelt, welche Merkmale des Rechtsstaates sich mit 

den „Fridays for Future“-Demos in Verbindung bringen lassen.
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2.1 Grundlagen der Demokratie in Deutschland

M11  Was kennzeichnet den „Rechtsstaat“? 

Die Bundesrepublik ist ein demokra-

tischer, sozialer Rechtsstaat. So steht 

es sinngemäß im Grundgesetz (Art. 

28 Abs.1 GG). Zu allererst bedeutet 

dies: Alles, was staatliche Behörden in 

Deutschland tun, muss sich an Recht 

und Gesetz halten. Für die staatliche 

Verwaltung, also z.B. für eine staatli-

che Schule oder das Finanzamt, sowie 

für die Polizei, gilt: Sie darf nicht ohne 

gesetzliche Grundlage handeln oder gar 

gegen Gesetze verstoßen (Grundsatz der 

Gesetzmäßigkeit). Insbesondere muss 

sie auch die Grundrechte achten, die 

den Bürgerinnen und Bürgern in der 

Verfassung garantiert sind. Alles staat-

liche Handeln muss der Situation ange-

messen sein. Wenn der Staat eingreift, 

darf er nicht überreagieren. Ein Falsch-

parker darf von der Polizei nicht gleich 

eingesperrt werden (Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit). Bürgerinnen und Bür-

ger, die sich von staatlichem Handeln 

verletzt fühlen, können unabhängige 

Gerichte zu ihrem Schutz anrufen. Das 

„Gewaltmonopol“ liegt 

bei der Polizei, das 

heißt, nur sie darf bei 

Rechtsbruch eingrei-

fen. Wer sich in seinen 

Grundrechten verletzt 

sieht, kann eine Be-

schwerde an das Bun-

desverfassungsgericht 

richten. Zum Recht-

staat gehört auch die 

Rechtssicherheit. 

Der Einzelne muss 

sich auf die bestehen-

den Gesetze verlassen 

können, er muss vor-

hersehen können, wel-

che rechtlichen Folgen sein Handeln 

hat. 
Bearbeiterin, basierend auf: Eckart Thurich: pocket 

politik. Demokratie in Deutschland, Bonn 2011, 

S. 104
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Das Recht, an öffentlichen Ver-

sammlungen, Protestzügen oder 

Mahnwachen teilzunehmen, 

wird durch Artikel 8 Abs. 1 

Grundgesetz geschützt. Die Aus-

übung dieses Grundrechts findet 

ihre Schranken im staatlichen 

Bildungs- und Erziehungsauftrag 

(Artikel 7 Grundgesetz) sowie 

für Schülerinnen und Schüler in 

den gesetzlichen Bestimmungen zur Schulpflichter-

füllung. Schülerinnen und Schüler sind gemäß § 43 

Abs. 1 Schulgesetz verpflichtet, regelmäßig am Unter-

richt und an den sonstigen verbindlichen Schulver-

anstaltungen teilzunehmen. Ihre 

Teilnahme an einem Schüler-

streik während der Unterrichts-

zeit ist daher unzulässig.

Je nach Grund des Streiks kann 

die Dokumentation eines un-

entschuldigten Fehlens auf dem 

Zeugnis im Rahmen der Anwen-

dung des Grundsatzes der Ver-

hältnismäßigkeit als abschlie-

ßende schulische Reaktion ausreichend sein.

© Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfa-

len, Teilnahme an Schülerstreiks und Demonstrationen, www.schulmi-

nisterium.nrw.de, Abruf am 19.02.2020

M12  Beteiligung von Schülerinnen und Schülern an 

Demonstrationen: Wie ist die Rechtslage in NRW? 

Demonstration oder Klassenarbeit?

Schülerinnen und Schüler, die wegen 

einer Demonstrationsteilnahme eine 

Klassenarbeit oder eine Prüfungs-

klausur nicht mitschreiben, erbringen 

die Leistung aus einem von ihnen zu 

vertretenen Grund nicht. Die nicht 

erbrachte Leistung wird wie eine 

ungenügende Leistung bewertet 

(§ 48 Abs. 5 SchulG).

Ebd.

Rechtsstaat: Einschränkungen 

persönlicher Freiheitsrechte und 

Rechtsgarantien

Der Rechtsstaat schränkt zum Zwecke 

der inneren Sicherheit mitunter auch 

persönliche Freiheitsrechte ein: In 

Verkehrsregeln), in anderen Fällen 
-

Nacktscanner …). Im Rechtsstaat gibt 

es auch umfangreiche Garantien bei 

einem Freiheitsentzug: Wer von der 

muss unverzüglich, spätestens am fol-

genden Tage einem Richter vorgeführt 

werden, und nur der darf eine weitere 

Haft anordnen.
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Für Ihre Schülerinnen und Schüler stehen die 

Differenzierungsmaterialien kosten- und 

werbefrei via QR- und Mediencode im 

Schulbuch zur Verfügung.

Differenzieren mit Politik & Co. NRW



   Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler mit 
Schwierigkeiten bei der Texterschließung

   Inhalt: identisch mit dem „gelben“ Material im 
Schulbuch 

   Sprache: identisch (in Satzbau und Wortwahl) 
mit dem „gelben“ Material im Schulbuch 

   Unterscheidung: Das „grüne“ Material ist 
„eingerüstet“ durch mehrere Absätze, viele 
Begriffserklärungen in den Randspalten, Her-
vorhebungen wichtiger Begriffe und zusam-
menfassende Überschriften einzelner Absätze.

   Die Aufgaben stammen aus dem Schulbuch, 
enthalten jedoch ein „Gerüst“, bestehend aus 
Formulierungshilfen, Strukturierungshilfen etc.

M11  Was kennzeichnet den „Rechtsstaat“? 

Grundsatz der Gesetzmäßigkeit

Die Bundesrepublik ist ein demokratischer, sozialer Rechtsstaat. So steht 

es sinngemäß im Grundgesetz (Art. 28 Abs.1 GG). Zu allererst bedeutet dies: 

Alles, was staatliche Behörden in Deutschland tun, muss sich an Recht und 

Gesetz halten. Für die staatliche Verwaltung, also z. B. für eine staatliche 

Schule oder das Finanzamt, sowie für die Polizei, gilt: Sie darf nicht ohne ge-

setzliche Grundlage handeln oder gar gegen Gesetze verstoßen (Grundsatz 

der Gesetzmäßigkeit). Insbesondere müssen sie auch die Grundrechte 

achten, die den Bürgerinnen und Bürgern in der Verfassung garantiert sind.

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Alles staatliche Handeln muss der Situation angemessen sein. Wenn der 

Staat eingreift, darf er nicht überreagieren. Ein Falschparker darf von der 

Polizei nicht gleich eingesperrt werden (Grundsatz der Verhältnismäßig-

keit). 

Grundsatz der Gewaltenteilung und unabhängige Gerichte

Bürgerinnen und Bürger, die sich von staatlichem Handeln verletzt fühlen, 

können unabhängige Gerichte zu ihrem Schutz anrufen. Das „Gewaltmo-

nopol“ liegt bei der Polizei, das heißt nur sie darf bei Rechtsbruch eingrei-

fen. Wer sich in seinen Grundrechten verletzt sieht, kann eine Beschwerde 

an das Bundesverfassungsgericht richten. 

Grundsatz der Rechtssicherheit

Zum Rechtstaat gehört auch die Rechtssicherheit. Der Einzelne muss sich 

auf die bestehenden Gesetze verlassen können, er muss vorhersehen kön-

nen, welche rechtlichen Folgen sein Handeln hat. 

Rechtsstaat

Verfassungs-

prinzip nach 

Art. 20 GG

5
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Schulbuch S. 33

2.1 Grundlagen der Demokratie in Deutschland

Bundes-

republik

Gemeint ist 

Deutschland.

Rechtsstaat: Einschränkungen persönlicher Freiheitsrechte 

und Rechtsgarantien

Der Rechtstaat schränkt zum Zwecke der inneren Sicherheit mitun-

ter auch persönliche Freiheitsrechte ein: In einigen Fällen ist das 

unstrittig z. B. (Verkehrsregeln), in anderen Fällen sehr umstritten 

(z. B. Kameraüberwachung von öffentlichen Plätzen, Nacktscanner 

…) Im Rechtsstaat gibt es auch umfangreiche Garantien bei einem 

Freiheitsentzug: Wer von der Polizei vorläufig festgenommen wird, 

muss unverzüglich, spätestens am folgenden Tage einem Richter vor-

geführt werden, und nur der darf eine weitere Haft anordnen.

Bearbeiterin, basierend auf: Eckart Thurich: pocket politik. Demokratie in Deutschland, Bonn 

2011, S. 104

AUFGABE

1.  Lest M11 und ermittelt, welche Merkmale des Rechtsstaates sich mit 

den „Fridays for Future“-Demos in Verbindung bringen lassen.

  Folgt den Strukturierungs- und Formulierungshilfen auf der Opera-

toren-Karte (  II.) und seht euch die Formulierungsbeispiele im QR- 

und Mediencode an.

Grundsatz 

der Gesetz-

mäßigkeit

Hier: Staatliche 

Institutionen 

(Finanzamt, 

Polizei, …)  

müssen sich 

an die Gesetze 

halten.

Recht und 

Gesetz
•  Gesetz: nie-

dergeschrie-

bene Regeln

•  Recht: 

Anwendung 

der nieder-

geschriebe-

nen Regeln

Gewalt-

monopol

Die Macht, 

etwas (auch 

gegen den Wil-

len Einzelner) 

durchzuset-

zen, sei es mit 

Gewalt, liegt in 

einer Hand.

Grundsatz 

der Verhält-

nismäßigkeit

Hier: Regelver-

stöße dürfen 

nicht übertrie-

ben geahndet 

werden.

Garantien  

bei einem 

Freiheits-

entzug
Wer „einge-

sperrt“ wird, 

kann sich 

trotzdem auf 

bestimmte 

Rechte (auch 

im Gefängnis) 

verlassen.

Bundes- 

verfassungs-

gericht
Verfassungs-

organ, Hüter 

der Verfas-

sung/des 

Grund gesetzes

Freiheits-

rechte
Zum Beispiel: 

Versamm-

lungsrecht, 

Postgeheim-

nis, …

19

   Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler mit Sprach-
schwierigkeiten, besonders für Schülerinnen und 
Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.

   Inhalt: Identisch mit dem „gelben“ Material im 
Schulbuch

   Sprache: leichter als im Schulbuch
   Unterscheidung: Das „blaue“ Material ist in „ein-

facher Sprache“ formuliert. Es erscheint ohne 
Fremdwörter, ohne lange Sätze und ohne kompli-
zierte Satzkonstruktionen, dafür mit klarer Spra-
che, kurzen Sätzen und bildreichen Erklärungen.

   Die Aufgaben führen zum selben Ergebnis 
wie im Schulbuch, sind jedoch in einfacher 
Sprache konzipiert.

Schulbuch S. 33

2.1 Grundlagen der Demokratie in Deutschland

M11  Was kennzeichnet den „Rechtsstaat“? 

AUFGABE

1.  Lest M11.

  Ermittelt die Merkmale des Rechtsstaates, die sich mit den „Fridays 

for Future“-Demos in Verbindung bringen lassen.

 Holt euch Hilfe auf der Operatoren-Karte auf Seite 34 im Schulbuch.

Deutschland ist ein demokratischer, sozialer Rechtsstaat. 

So steht es im Grundgesetz (GG) in Art. 28 Abs.1 GG.

Dies bedeutet: Alles, was staatliche Behörden in Deutschland tun, muss sich 

an Recht und Gesetz halten. 

Für die staatliche Verwaltung, also zum Beispiel für eine staatliche Schule 

oder das Finanzamt oder für die Polizei, gilt: 
Sie darf nicht ohne gesetzliche 

Grundlage handeln. 

Sie muss sich an Gesetze halten. 

Dies ist der Grundsatz der Gesetz-

mäßigkeit.

Sie muss auch die Grundrech-

te achten, die den Bürgerinnen 

und Bürgern in der Verfassung 

(Grundgesetz) garantiert sind. 

Alles staatliche Handeln muss 

angemessen sein. 

Wenn der Staat eingreift, darf er 

nicht überreagieren. 

Ein Falschparker darf von der Po-

lizei nicht gleich eingesperrt wer-

den.

Dies ist der Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit.

Bürgerinnen und Bürger, die sich 

von staatlichem Handeln verletzt 

fühlen, können unabhängige Ge-

richte zu ihrem Schutz anrufen. 

Nur die Polizei hat die Macht, auch gegen den Willen einzelner Menschen 

(wenn es sein muss mit Gewalt), Regeln durchzusetzen. Dies nennt man Ge-

waltmonopol.

Wer sich in seinen Grundrechten verletzt sieht, kann den Hüter der Verfas-

sung (Bundesverfassungsgericht) anrufen.

Zum Rechtstaat gehört auch die Rechtssicherheit. 

Der Einzelne muss sich darauf verlassen können, dass bestehende Geset-

ze gelten.

So kann er rechtliche Folgen für sein Handeln abschätzen.
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Rechtsstaat: Einschränkungen persönlicher 

Freiheitsrechte und Rechtsgarantien

Der Rechtstaat schränkt manchmal auch persönliche 

Freiheitsrechte ein.

Dies geschieht meistens dann, wenn die innere Si-

cherheit des Landes gefährdet ist.

Oft ist dies klar, zum Beispiel bei den Verkehrsregeln 

(niemand darf über eine rote Ampel laufen), in ande-

ren Fällen ist es komplizierter: Zum Beispiel bei der 

Kameraüberwachung von öffentlichen Plätzen oder 

Nacktscannern am Flughafen … .

Im Rechtsstaat gibt es auch Garantien bei einem 

Freiheitsentzug: Wer von der Polizei vorläufig fest-

genommen wird, muss sehr bald, spätestens am fol-

genden Tage einem Richter vorgeführt werden, und 

nur der darf eine weitere Haft anordnen.

Bearbeiterin, basierend auf: Eckart Thurich: pocket politik. Demokratie in 

Deutschland, Bonn 2011, S. 104
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Leichteres Niveau
(mehr Unterstützungsangebote)

Einfache Sprache

9

che konzipiert.

Alle Differenzierungsmaterialien fi nden Sie auch 

im digitalen Lehrermaterial click & teach.

Differenzieren mit Politik & Co. NRW



Begleitfi guren Mia, Jakob und Emre

10

EMRE

Hallo, ich heiße Mia Sophie 
und gehe in die 7b. Meine 
Schule ist ok, aber lieber 
mag ich Badminton und 
Tischtennis. Außerdem 
engagiere ich mich gerne 
für Klimaschutz und Nach-
haltigkeit.

Hi! Mein Name ist Emre. 
Ich gehe in die 9c und mein 
liebstes Fach ist Latein. 
Das kann ich nämlich ziem-
lich gut! In meiner Freizeit 
spiele ich Fußball und bin 
auch bei „Fridays for Future“ 
aktiv. Dadurch habe ich viele 
neue Freunde gefunden – 
auch über das Internet.  Ich bin Jakob. Ich gehe in die 

10a. Naja, so richtig gern ma-
che ich das ja nicht. Ich würde 
lieber viel mehr Zeit mit mei-
nen Freunden verbringen.

Erstmals führen in einem Politikbuch Begleitfi guren durch alle Kapitel: In Politik & Co. 7/8 
sind es die Figuren „Mia“, „Jakob“ und „Emre“. Die Figuren entwickeln sich zunehmend, 
trotzdem lassen sich zu jeder Zeit alle Unterkapitel ohne Kenntnis der einzelnen Charaktere 
bzw. anderer Unter kapitel unterrichten. Im Vergleich zum Band 5/6 erscheinen die Begleit-
fi guren weniger häufi g und in einem anderen Kontext. Die Familie „Deniz-Hansen“ tritt 
zugunsten der Peergroups der Kinder zunehmend in den Hintergrund. 

Was sind die Vorteile von Begleitfi guren im Schulbuch?

   Schülerinnen und Schüler identifi zieren sich mit den Charakteren und kennen deren 
Sorgen, Probleme und Fragen aus eigener Erfahrung.

   Schülerinnen und Schüler fi nden mithilfe der Begleitfi guren einfacher ins Thema, 
streiten für die Figuren, setzen sich für sie ein, leiden und freuen sich mit ihnen.

   Viele Unterrichtsthemen aus Wirtschaft und Politik lassen sich schüler- und problem-
orientiert auf die Begleitfi guren und deren Freundinnen und Freunde projizieren.

Mia Sophie

Jakob

Begleitfiguren in Politik & Co. NRW
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Eine rätselhafte Nachricht aus Berlin ...

Emres Freund Felix ist mit seiner Familie vor ein paar Wochen von NRW nach Berlin umgezogen, weil Felix‘ Mutter jetzt nicht mehr im Landtag, sondern im Bundes rat arbeitet. Endlich mel-det sich Felix – wenn auch nur kurz per Whats-App … 

Hi Emre, Berlin und meine neue Klasse sind ganz ok. Die meisten Lehrer sind auch nicht schlecht. Aber mir und einigen Freun-den werden hier regelmäßig Ord-nungsmaßnahmen angedroht und die Lehrer streiten sich auch noch darüber . Meine Schwester Emma ist allerdings ziemlich ver-zweifelt, denn sie geht jetzt wie-der in die Grundschule. Obwohl sie vor dem Umzug doch schon in der 6. Klasse auf dem Gymna-sium war! Und meine Mutter ist stinksauer auf den Bundesrat, das nervt etwas... Sie hat versucht, es mir zu erklären, war mir aber zu kompliziert… Wie läuft es bei euch? Melde dich mal! Felix

Der Bundesrat in Berlin

Der nordrhein-westfälische Landtag in Düsseldorf

A
B

22

Der nordrhein-westfälische Lan

2 Bausteine der Demokratie in Deutschland: Wirken alle reibungslos zusammen?

42

2.2.2  Vom Problem zum Gesetzesvorschlag: 

Sollte es neue Regeln für E-Scooter geben?

M20  Beinahe eine Prügelei …

Zum Thema: Wenn politisch entschieden wird, dann geht es dabei meistens um 

Gesetze, denn mit Gesetzen sollen Probleme gelöst und das Zusammenleben in 

einem Staat geregelt werden. Häufig werden auch bestehende Gesetze verändert, 

ergänzt und manchmal auch wieder gestrichen, weil sie an neue Entwicklungen 

angepasst werden müssen oder umstritten sind. Damit zum Beispiel Elektro-Tret-

roller auch in Deutschland fahren konnten, musste die Straßenverkehrsordnung 

verändert werden, denn sie kamen darin bisher nicht vor. Aber ist damit das Prob-

lem gelöst? 

EINSTIEGSAUFGABEN

1.  
austauscht, wer sich eurer Meinung nach (nicht) korrekt verhalten hat.

2.
3.

Jakob ist sehr stolz darauf, dass er sich durch seine eigenen Einnahmen beim Program-

mieren von Online-Games einen E-Scooter kaufen konnte. Jetzt schafft er es immer 

pünktlich zur Schule, weil der Weg von zu Hause zur Bushaltestelle kein Zeitfaktor mehr 

ist. Leider kam es schon zweimal beinahe zu einem Unfall mit abbiegenden Autos, kürz-

lich hat ihm sogar ein Radfahrer Prügel angedroht:

 „Kannst du nicht mit deinem Spiel-

zeug auf dem Gehweg fahren, mich 

hätte beinahe der LKW erwischt!“  

„Du spinnst wohl! Hier ist kein Platz 

zum Überholen – ich wär beinahe auf 

den Bordstein geknallt!“ 

„Diese nervigen 

Tretroller sollte 

man in der Stadt 

komplett verbie-

ten! Die bringen 

sich selbst und 

andere doch nur 

in Lebensgefahr!“ 

Bearbeiterin

Die Charaktere der Begleitfi gu-
ren aus Politik & Co. wurden 
gemeinsam mit Schülerinnen 
und Schülern der Jahrgangs-
stufen 7 und 8 entwickelt.

Viele Einstiegsmaterialien wer-
den als MP3 vertont. Dies gilt 
insbesondere für Dialoge oder 
Diskussionen der Begleitfi guren.

Die Begleitfi guren erscheinen 
nicht permanent. So bereichern 
sie die Unterrichtsgestaltung, 
stören aber auch nicht. 

Die Unterrichtseinheiten mit 
Begleitfi guren sind so konzipiert, 
dass sie ohne Hintergrund-
wissen der Figuren jederzeit  
unterrichtet werden können.So 
wird eine fl exible Arbeit mit dem 
Buch ermöglicht.

11Begleitfiguren in Politik & Co. NRW



Auftaktdoppelseite – Einstieg ins Großkapitel
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Eine rätselhafte Nachricht 
aus Berlin ...

Emres Freund Felix ist mit seiner Familie vor ein 
paar Wochen von NRW nach Berlin umgezogen, 
weil Felix‘ Mutter jetzt nicht mehr im Landtag, 
sondern im Bundes rat arbeitet. Endlich mel-
det sich Felix – wenn auch nur kurz per Whats-
App … 

Hi Emre, Berlin und meine neue Klasse sind ganz ok. Die meisten Lehrer sind auch nicht schlecht. Aber mir und einigen Freun-
den werden hier regelmäßig Ord-nungsmaßnahmen angedroht und die Lehrer streiten sich auch noch darüber . Meine Schwester 
Emma ist allerdings ziemlich ver-zweifelt, denn sie geht jetzt wie-
der in die Grundschule. Obwohl sie vor dem Umzug doch schon 
in der 6. Klasse auf dem Gymna-sium war! Und meine Mutter ist stinksauer auf den Bundesrat, das nervt etwas... Sie hat versucht, 
es mir zu erklären, war mir aber zu kompliziert… Wie läuft es bei euch? Melde dich mal! Felix

Der Bundesrat in BerlinDer nordrhein-westfälische Landtag in Düsseldorf

A B

12 Über die Konzeption von Politik & Co. NRW
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2Bausteine der Demo-
kratie in Deutschland: 
Wirken alle reibungslos 
zusammen?

Die Bundesrepublik Deutschland ist unter anderem eine Demokratie, ein Bundesstaat 
und ein Rechtsstaat. Alle diese „Titel“ haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind als Staats-
prinzipien durch das Grundgesetz vorgeschrieben. Es ist dort auch festgelegt, welche 
Grundrechte die Menschen im Staat haben, welche Einrichtungen (Organe) es geben 
muss und wie die Regeln des Zusammenlebens gemacht werden. Daraus ergibt sich 
ein recht kompliziert scheinendes System mit vielen einzelnen Bausteinen. In diesem 
Kapitel könnt ihr prüfen, wie sie zusammenarbeiten, was sie mit eurem Alltag zu tun 
haben und welche Rolle ihr selbst als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger dabei spielt.

1.  Arbeitet zu zweit und stellt über folgende Fragen Vermutungen an:
 a)  Warum streiten sich Felix´ Lehrer wegen seiner Ordnungsmaß-

nahmen?
 b)  Warum muss Felix´ Schwester wieder in die Grundschule ge-

hen?
 c)  Warum ist Felix´ Mutter stinksauer auf den Bundesrat?
 d)  Was haben die Bilder A  + B  miteinander zu tun?
  Tauscht euch abschließend in der Klasse aus und notiert eure 

 Vermutungen aus den Fragen a-d.

2.  Formuliert offene Fragen, die sich aus der Nachricht von Felix 
 ergeben und haltet sie schriftlich fest.

Am Ende des Kapitels solltet ihr Folgendes können:
• Merkmale von Demokratie an Beispielen erläutern
•  die Grundrechte auf Situationen anwenden und ihre Umsetzungsmöglichkeiten 

beurteilen
•  den Rechtsstaat als eine der Grundlagen der Demokratie am Beispiel der  

„Fridays for Future“-Demonstrationen erläutern  
•  Gewaltenteilung erklären und am Beispiel des Bildungs föderalismus diskutieren
•  den Gesetzgebungsprozess erklären und beurteilen

WAS WISST UND KÖNNT IHR SCHON?

Emre liest die  
Whats -App  
von Felix vor

Mediencode: 71077-xy

Kompetenzen 
Am Ende des Kapitels ...
Die zu erwerbenden Kompe-
tenzen des Faches werden 
hier schülergerecht in klarer 
Sprache mitgeteilt. Dies dient 
der Transparenz und der 
Übersichtlichkeit.

Aufgaben zur 
Lernstands erhebung
Die Aufgaben ermöglichen 
eine erste Annäherung an 
das Thema. Die Lehrkraft 
kann hier sehen, auf welchem 
Lernstand sich die zu unter-
richtende Gruppe befi ndet.

Oberthema der Großkapitel
Das Oberthema der Groß-
kapitel ist in der Regel 
problemorientiert. 

13Auftaktdoppelseite



Aufbau einer Unterrichtseinheit

2 Bausteine der Demokratie in Deutschland: Wirken alle reibungslos zusammen?28

2.1.2  Sind die Grundrechte immer unantastbar?

M5  Fallbeispiele Grundrechte:  
Wo enden die Freiheitsrechte? 

EINSTIEGSAUFGABEN
1. Beschreibt die auf den Bildern dargestellten Situationen.
2.  Sollten die dargestellten Personen eurer Meinung nach so handeln dürfen? 

Tauscht euch mit einer Partnerin/einem Partner aus. 
3.

Zum Thema: „Das ist meine persönliche Freiheit!“, heißt es heutzutage immer häu-
figer. Sind aber Freiheit und Rechte eines jeden immer völlig unantastbar? Und was 
passiert, wenn sich mehrere dieser Grundrechte nicht gleichzeitig einhalten lassen?

1 2 3

Auflösung einer Jugendgruppe während derGraffiti Sprayer in DortmundSchüler in Jogginghosen auf dem Schulhof

Corona-Pandemie

Das Grundgesetz der Bundes republik 
Deutsch land beinhaltet die „Spielregeln“ 
für unser Land und wird auch als „Ver-
fassung“ bezeichnet. Gleich in den ers-
ten 19 Artikeln des Grundgesetzes fin-
den sich ein Großteil der Grundrechte. 
Die Grundrechte lassen sich untertei-
len in Menschen- und Bürgerrechte. Die 
Menschenrechte gelten für alle Men-

schen. Die Bürgerrechte stehen hinge-
gen nur Menschen mit deutscher Staats-
bürgerschaft zu. Die Grundrechte lassen 
sich auch einteilen in „Abwehrrechte“, 
die vor allem den Einzelnen vor Ein-
griffen des Staates schützen sollen (z. B. 
Unverletzlichkeit der Wohnung), „Mit-
wirkungsrechte“ (z. B. Versammlungs-
freiheit) und „Anspruchsrechte“ (z. B. 

M6  Grundrechte in der Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland 

10

15

5

In der Rubrik „Zum Thema“
werden die Schülerinnen und
Schüler an das jeweilige 
Thema herangeführt. In der 
Regel wird hier ein Wider-
spruch konstruiert, der das 
Thema spannend in den 
Kontext der Schülerinnen und 
Schüler setzt.

Jedes Unterkapitel beginnt 
mit einem Einstiegsmaterial, 
das die Unterrichtseinheit 
problemorientiert und schü-
lernah einleitet. Dazu gehören 
kurze Einstiegsaufgaben, die 
Erfahrungswerte, Vorwissen 
und Spontanurteile der SuS 
abfragen bzw. einfordern. 

Materialien für den 
Wissenserwerb
Das zweite Material einer 
Unterrichtseinheit dient im-
mer dem Wissenserwerb in 
Bezug auf das Kapitelthema.

14 Über die Konzeption von Politik & Co. NRW



2.1 Grundlagen der Demokratie in Deutschland 29

Bearbeiterin
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Gleichberechtigung). Der Staat ist zur Si-
cherung der Grundrechte verpflichtet. 
Es gibt aber auch Einschränkungen der 
Grundrechte: Beispielsweise verliert je-
mand, der in einem Strafprozess zu ei-
ner Gefängnisstrafe verurteilt wird, sein 
Recht auf „Freizügigkeit“. Einige Grund-
rechte haben zusätzliche Artikel, die eine 
Einschränkung durch ein anderes Gesetz 
ermöglichen (z. B. Versammlungsfreiheit 
bei drohender Gefahrenlage). Darüber 
hinaus kann auch ein Grundrecht im 
Widerspruch zu einem anderen Grund-
recht stehen. In dem Fall müssen die Ge-
richte entscheiden, welches Recht hö-
herrangig ist. Das höchste Gericht, das 
über die Einhaltung der Grundrechte 

wacht, ist das Bundesverfassungsgericht 
mit Sitz in Karlsruhe (BVerfG). Jeder, der 
sich durch den Staat in seinen Grund-
rechten verletzt sieht, hat die Möglich-
keit zu einer Verfassungsbeschwerde. 

Bearbeiterin

M7  Die Grundrechte im Überblick

15Aufbau einer Unterrichtseinheit



2 Bausteine der Demokratie in Deutschland: Wirken alle reibungslos zusammen?30

Bearbeiterin

1 In einem Innenstadtgymnasium gilt seit wenigen Monaten eine „Deutsch-
Pflicht“ auf dem gesamten Schulgelände. Wer dabei erwischt wird, in einer an-
deren Sprache zu kommunizieren, muss mit einer Maßnahme rechnen.

M9  Fallbeispiele: Welche Grundrechte  

M8  Sind alle Grundrechte gleich wichtig?

Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens 
und die Freiheit des religiösen und weltanschauli-
chen Bekenntnisses sind unverletzlich. […]

A Das gesamte Schul-
wesen steht unter Auf-
sicht des Staates. […]

B

D Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung sei-
ner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte an-
derer verletzt und nicht gegen die verfassungsge-
mäße Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. […] 

K Jedermann hat das Recht, 
sich einzeln oder in Gemein-
schaft mit anderen schriftlich mit 
Bitten und Beschwerden an die 
zuständigen Stellen und an die 
Volksvertretung zu wenden. […]

I Alle Menschen sind vor dem 
Gesetz gleich. […]

G Die Würde des Menschen ist unantastbar. […]

O Jeder hat das Recht auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person 
ist unverletzlich. […]

M Alle Deutschen genießen Freizügigkeit 
im ganzen Bundesgebiet […]

J Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz 
und Ausbildungsstätte frei zu wählen. […]

F Die Wohnung ist unverletzlich. […]

H Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. 
[…]

N Die ungestörte Reli-
gionsausübung wird ge-
währleistet. […]

E Das Briefgeheimnis sowie 
das Post- und Fernmeldege-
heimnis sind unverletzlich. […]

L Alle Deutschen haben das Recht, sich 
ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich 
und ohne Waffen zu versammeln. […]

Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt. Der Staat för-
dert die tatsächliche Durchset-
zung der Gleichberechtigung […]

C

Aufbau einer Unterrichtseinheit

Jede Unterrichtseinheit 
schließt mit Anwendungs-
und Problematisierungsma-
terialien. Hier sollen die SuS 
ihr vorher erlerntes Wissen 
und Können anwenden bzw. 
problematisieren. 

16 Über die Konzeption von Politik & Co. NRW



2.1 Grundlagen der Demokratie in Deutschland 31

Bearbeiterin

3 In einer nordrheinwestfälischen Großstadt ist ein inner-
städtischer Platz mit einer Fußgängerunterführung seit Jahren 
ein Ort für Drogenhandel und Konflikte zwischen Menschen-
gruppen. Junge Menschen und vor allem Frauen meiden den 
Platz ab dem Einbruch der Dunkelheit. Seit einigen Wochen gibt 
es Überwachungskameras, die alle Aktivitäten aufzeichnen. 

6 Die Bundesregierung erwägt, eine vorübergehende Ausgangssperre zu 
 verhängen. Damit soll eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus verhindert 
werden. Soziale Kontakte sollen auf Personen, die in einem Haushalt zusammen 
leben, begrenzt werden.

5 Die Eltern von Josefine lehnen das deutsche Schulsystem 
ab: Sie meinen, dass es Kinder zu sehr einenge und die wah-
ren Bedürfnisse und Talente durch die Lehrpläne ersticke. Da-
her wollen sie ihre Tochter privat zu Haue unterrichten lassen.

AUFGABEN
1.  Lest M6 und erstellt ein Schaubild zu den Grundrechten.  

2.  Ordnet den Grundrechten in M7 die zugehörigen Artikel aus M8 zu.

3.  Ordnet die Grundrechte in M7 und M8 jeweils den „Abwehrrechten“, „Mit-
wirkungsrechten“ und „Anspruchsrechten“ aus M6 zu.

4.  Erstellt für die Grundrechte in M7 eine Rangliste. Begründet eure Entschei-
dungen.

5.  Teilt die Fälle in M9 unter euch auf. Prüft für euren Fall 
 a) welche Grundrechte betroffen sind 
 b)  ob Grundrechte eingeschränkt werden oder miteinander im Konflikt 

stehen
 c) ob bzw. wie sich der Fall (besser) lösen ließe.  

6.  Sind die Grundrechte unantastbar? Diskutiert die Frage in der Klasse und 
nehmt dabei Bezug auf die dargestellten Situationen in M5.

F  Aufgabe 3
Entscheidet, welche 
der Grundrechte in M8 
Menschen- und welche 
Bürgerrechte sind. 

H  Aufgabe 2
Besorgt euch gegebenen-
falls ein Grundgesetz.

2 Selin hat sich um einen Schülerjob in einer Druckerei beworben. Im 
Bewerbungsgespräch teilt ihr der Chef mit, dass seine Druckerei auf dem abso-
lut neuesten technischen Stand sei. Für diese Aushilfstätigkeit müsse man viel 
technisches Verständnis mitbringen und er habe daher an eine männliche Aus-
hilfe gedacht.

4 Die Eltern von Joshua 
gehören einer Religionsge-
meinschaft mit strengen Vor-
schriften an. Als Joshua ei-
nen schweren Verkehrsunfall 
hatte und eine Bluttransfusi-
on brauchte, verweigerten sei-
ne Eltern aufgrund religiöser 
Überzeugungen die Transfu-
sion. Die Ärzte in der Notauf-
nahme haben den Eingriff den-
noch vorgenommen.  

Jedes Unterkapitel schließt
mit einem Aufgabenblock
ab. Die Aufgaben sind mit 
den entsprechenden Mate-
rialien verlinkt.

17Aufbau einer Unterrichtseinheit



Methodenkonzept
Politik & Co. hat ein auf den Fachunterricht abgestimmtes Methodenkonzept entwickelt, 
indem es zwischen Fachmethoden für das Fach Wirtschaft-Politik auf der einen Seite, 
Unterrichts- und Bearbeitungsmethoden auf der anderen Seite unterscheidet. Sowohl die 
Fach- als auch die Unterrichts- und Bearbeitungsmethoden sind immer gleich konzipiert:

METHODE 37

Ein Positionsquadrat erstellen
I. Worum geht es?

-
maßstäbe, die einer Entscheidung oder einer Position zugrunde liegen. Manchmal ist 
zum Beispiel der Umweltschutz der wesentliche Maßstab, manchmal ist es die „Ge-
rechtigkeit zwischen den Generationen“ usw. Mit einem Positionsquadrat geht ihr 
diesen Wertmaßstäben genauer auf den Grund. 

II. Geht dabei so vor:

Zeichnet das Positionsquadrat in euer Heft oder auf ein leeres Blatt und be-
schriftet die Enden der x-Achse, indem ihr „ja“ oder „nein“ zur gestellten Frage 
eintragt. Beschriftet die Enden der y-Achse, indem ihr zwei für das Thema wich-
tige Wertmaßstäbe an den Enden eintragt.   

Ordnet die Aussagen (Posi-
tionen) in das Positionsqua-
drat ein. Entscheidet zu-
nächst, wo auf der x-Achse 
ihr die Position ansiedeln 
würdet und macht dort ein 
Kreuz. Entscheidet dann, 
wie die Position im Wesent-
lichen begründet wird, in-
dem ihr sie auf der y-Achse 
einordnet. Macht auch dort 
ein Kreuz. Legt dann einen 
gemeinsamen Punkt für die 

1. Schritt: Positionsquadrat zeichnen und die Achsen beschriften

2. Schritt: Positionen einordnen

Bearbeiterin

Farben eure Kreuze in ein gemeinsames Positionsquadrat an der Tafel zeichnet.

3. Schritt: Vergleich der Einordnungen in der Klasse   

II. Geht dabei so vor:
Im Anschluss daran wird in 
klarer Sprache informiert, 
wie die jeweilige Methode 
umgesetzt bzw. angewendet 
werden kann.

I. Worum geht es?
Diese Rubrik stellt dar, wofür 
die jeweilige Methodenkarte 
gebraucht wird bzw. welchen 
Nutzen sie für die Erarbeitung 
des Unterrichtsthemas bzw. 
eines Materials haben kann.

Alle Unterrichts- und Bearbei-
tungsmethoden werden im 
Methodenglossar am Ende 
des Lehrbuches ausführlich 
dargestellt. In den Aufgaben 
fi nden sich durchgehend Ver-
linkungen (  Methodenglossar), 
sollte eine Unterrichts- bzw. 
Bearbeitungsmethode zur Be-
arbeitung der Aufgabe benötigt 
werden.

Alle Fachmethoden sind mit 
den jeweiligen Themen ver-
netzt. Sie fi nden direkt dort 
Anwendung, wo ihr Einsatz 
beispielgebend und zielfüh-
rend im Sinne der Aufgaben-
erarbeitung ist.
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AKTIV-Seiten: selbstgesteuertes Lernen
Mit den Rubriken POLITIK AKTIV, WIRTSCHAFT AKTIV und DIGITAL AKTIV erarbeiten die 
Schülerinnen und Schüler selbstgesteuert über einen gewissen Zeitraum (4-6 Unterrichts-
stunden) große Teile eines nachfolgenden Kapitels. Mithilfe des digitalen Lehrermaterials 
click& teach werden der Lehrkraft insbesondere Zeithorizonte und Hintergrundmaterialien 
zur Begleitung dieser Rubriken gegeben.

24 POLITIK AK TIV

1.  Ordnet die Karten (oder die Num-
mern als Skizze) so auf einem 
Poster an, dass sich eine  logisch 
zusammenhängende Ant wort er-
gibt.

2.  Verwendet dabei auch solche 
Karten, die als Erklärung für an-
dere Karten dienen. 

3.  Holt euch zusätzliche Informatio-
nen aus den Materialien des Ka-
pitels: 

 • Aufgabe 1a:  M5, M7, M10
 • Aufgabe 1b:  M1, M17
 • Aufgabe 1c:  M20, M25
4.  Fügt Linien, Kreise, Pfeile etc. hin-

zu, so dass sich die Zusammen-
hänge noch  deutlicher erkennen 
lassen.

Ein „Mystery“ über Deutschlands Staatsstrukturen lösen
I. Worum geht es?

Zusammenhänge herzustellen. Bei politischen und wirtschaftlichen Fragen sind die 

Informationen einzubeziehen. Es ist auch nicht immer möglich, nur eine richtige Ant-
-

tionen auszuwählen, zusammenzufügen und Antworten tiefergehend zu begründen.

Bearbeiterin

II. Geht dabei so vor:
Arbeitet in Kleingruppen (3-4 Personen).  

1.  Stellt einige Lösungen in der Klasse vor. Verdeutlicht dabei jeweils, welche 
Karten für eure Antwort besonders wichtig waren.

2.  Prüft die Lösungen daraufhin, wie a) gut begründet und b) reichhaltig/kom-
plex sie sind.

3. Schritt: Zusammenhänge 
für eine Antwort herstellen

Mystery-Karten
 

Mediencode:  
71077-xy

Verteilt die drei Fragen aus den 

Gruppen. 

1.  Lest mit Hilfe des nebenstehen-
den QR- oder Mediencodes die 
Mystery-Karten. 

2.  Wählt diejenigen Karten aus, die 
euch dabei helfen können, eure 
Frage aus Schritt 1 zu beantwor-
ten.

3.  Notiert die Kartennummern 
oder druckt die Karten aus, so 
dass ihr sie ausschneiden könnt.

1. Schritt: Vorbereitung

2. Schritt: Mystery-Karten 
lesen 

I. Worum geht es?
Diese Rubrik stellt dar, was 
genau erarbeitet werden soll.

II. Geht dabei so vor: 
Im Anschluss daran wird in 
klarer Sprache informiert, 
welche Schritte für das oben 
dargestellte Ziel nötig sind. 

Schülerinnen und Schüler 
erhalten konkrete Angaben, 
welche Materialien (und 
Aufgaben) sie für das oben 
genannte Ziel vor allem bear-
beiten müssen. 

AKTIV-Seiten sind 

auch für das selbst-

gesteuerte Lernen 

zu Hause geeignet.

Kapitelabschluss 19Methodenkonzept & AKTIV-Seiten



OPERATOREN-TRAINING34

Ermitteln

Fragestellung
Der Text / Fall / das Material….. beinhaltet / sagt etwas aus über……..
Mit Hilfe des Materials lässt sich die Frage klären / ermitteln…..

Was gehört dazu?
Aus … geht hervor, dass… 
Wenn man … genau betrachtet, lässt sich feststellen, dass ...
Für … gilt ... / Aus … lässt sich ableiten/ergibt sich …
Im Fall / Material … kann man erkennen, dass … 
Wenn man … anwendet, dann … / Das Material/der Fall ist ein Beispiel für … 
Die Aspekte / Sachverhalte gehören zu … 

Wie passt es zusammen?
Zwischen … und … ergibt sich ein Zusammenhang / ein Widerspruch durch …
Die Aspekte / Sachverhalte … und … decken sich / ergänzen sich  / widerspre-
chen sich …

II. Hilfen zur Strukturierung und Formulierung

I. Was ist zu tun?

1.  
bestimmte Sachverhalte 
 heraus, auch wenn sie nicht 
 direkt  genannt werden. 

2.  Zwischen diesen Sachverhalten 
stellst du dann Zusammen-
hänge her. 

-
henden QR- bzw. Mediencode Formulierungsbeispie-
le. Ihr könnt sie als „Starthilfe“ nutzen, weiter aus-
bauen, verändern oder eure eigene Lösung mit den 
Beispielen vergleichen und prüfen.

Formulierungs-
beispiele

 

Mediencode: 71077-xy

III. Formulierungsbeispiele

Bearbeiterin

OPERATOREN-TRAINING

Verbale Hinführungen
Die jeweiligen Operatoren 
werden in einfacherer Spra-
che Schritt für Schritt erklärt.

Jede Operatoren-Karte ver-
fügt über konkrete Formulie-
rungsbeispiele, die sich an 
Beispielaufgaben für ein vor-
angegangenes Material und/
oder aus dem Aufgabenblock 
orientieren.

Das OPERATOREN-TRAINING 
gibt jeweils in einem zweiten 
Schritt umfangreiche Hilfen 
zur Strukturierung und For-
mulierung für eine Antwort 
mit dem entsprechenden 
Operator.
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OPERATOREN-TRAINING 45

Vergleichen

Einleitung 
Wenn man … und … vergleicht, lässt sich feststellen …

Gemeinsamkeiten
Genauso wie … / Eine Gemeinsamkeit ist …
Es gibt viele Parallelen zwischen ... und …

Ähnlichkeiten 

Unterschiede
Während ... / Wohingegen … Im Unterschied zu ...
Ein wichtiger Unterschied ist … / Im Gegensatz zu … 
Trotz vieler Gemeinsamkeiten gibt es auch einige Unterschiede …

Zusammenfassung
Insgesamt überwiegen …
Wenn man Unterschiede und Gemeinsamkeiten gewichtet, lässt sich feststellen ... 

I. Was ist zu tun?

Gemeinsamkeiten

Ähnlichkeiten Unterschiede 

1.
 Regelungen, Fälle, Umfrage-
ergebnisse …) einander gegen-
über.

2.  Dabei gilt es, Gemeinsam keiten, 
Ähnlichkeiten und  Unterschiede 

II. Hilfen zur Strukturierung und Formulierung

-
henden QR- bzw. Mediencode Formulierungsbeispie-
le. Ihr könnt sie als „Starthilfe“ nutzen, weiter aus-
bauen, verändern  oder eure eigene Lösung mit den 
Beispielen vergleichen und prüfen.

Formulierungs-
beispiele

Mediencode: 71077-xy

III. Formulierungsbeispiele Die Formulierungshilfen sind 
mithilfe des QR- und Medien-
codes für alle SuS kosten- 
und werbefrei abrufbar. Sie 
dienen als Starthilfe für die 
Bearbeitung der jeweiligen 
Aufgabe im Schulbuch.

Jeder Operator wird zusätz-
lich grafi sch dargestellt. Die 
grafi sche Darstellung unter-
stützt die verbale Hinführung.

21OPERATOREN-TRAINING



53WAS WIR KÖNNEN

Ein Erklärvideo über die Rolle des Bundesrates produzieren  
I. Worum geht es?
Der Besucherdienst des Bundesrates, für den Felix‘ Mutter arbeitet, möchte 
ein Erklärvideo in Legetechnik über den Bundesrat zu drehen. Dabei soll die Rol-
le des Bundesrates bei der Gesetzgebung am Beispiel der Elektro-Tretroller darge-
stellt werden. Felix‘ Mutter hat vorgeschlagen, das Video in einem Schülerwettbe-
werb erstellen zu lassen. Produziert mit Hilfe eures im Kapitel erworbenen Wissens 
in Gruppen Erklärvideos und simuliert den Wettbewerb.

II. Geht dabei so vor:

Bearbeiterin

4. Schritt: Verteilt die Rollen und probt die Aufnahme

Bediener des Aufnahmegerätes ist.  
b)  Übt wie ihr langsam und deutlich vortragen könnt und dabei Vortragstext 

und Bilder zeitlich in Übereinstimmung bringt.

5. Schritt: Produziert das Video

Achtet darauf, dass das Aufnahmegerät nicht wackelt und die Tonwiederga-
be deutlich ist.

Beispiel für ein 
 Erklärvideo in Lege-
technik ansehen

Mediencode: 71077-xy

Kopiervorlage 

 Ausschneiden  

Mediencode: 71077-xy

1. Schritt: Teams bilden

Bildet in der Klasse gleichgroße 
Teams aus 3-5 Schülerinnen und 
Schülern.

Klärt in der Gruppe nochmals die 
Rolle des Bunderates bei der Ge-
setzgebung. Vergegenwärtigt euch 
auch, wie diese im Falle der Rege-
lung zu den Elektro-Tretrollern ge-
nau aussieht. Macht euch Notizen. 

2. Schritt: Informationen 
zusammenstellen

a)  Wählt aus den angebote-
-

aus und erstellt bei Bedarf 
auch noch eigene. 

b)  Legt eine Tabelle an und 
schreibt euren Text in die 
linke Spalte. 

c)  Notiert in der rechten Spal-

etc.) zu welcher Textstelle 
gelegt wird, welche Bilder 
wann hinzukommen und 
welche wann weggewischt 
werden.

3. Schritt: Skript entwerfen

H  zu Schritt 2
Lest nach in M24 und 
M25. 

Handlungsorientierte Auf-
gaben fordern das gesamte 
Wissen und Können des Ka-
pitels ein und bringen somit 
die erlernten Kompetenzen 
sinnvoll zur Anwendung.

QR-Codes
Viele QR- und Mediencodes 
bereichern das Buchmaterial 
mithilfe von weiterreichenden 
Informationen, Erklärfi lmen 
zu wichtigen Begriffen, Zu-
satzfällen und Aufgabenlö-
sungen.
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orientiert zu festigen und anzuwenden.
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Medienkompetenzrahmen in Politik & Co.
Der Medienkompetenzrahmen wird in der Reihe Politik & Co. Schritt für Schritt umgesetzt. 
Dies vollzieht sich vor allem durch:

   die Rubrik DIGITAL AKTIV

   die Rubrik POLITIK AKTIV

   die Rubrik WIRTSCHAFT AKTIV

   die Rubrik WAS WIR KÖNNEN mit mehreren digitalen Medienkompetenzen

   besondere Aufgaben, die den Aufbau der Medienkompetenzen fördern

   das Kapitel Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen 

    eine kostenfreie Synopse
„MKR – Politik & Co.“ auf 
www.ccbuchner.de
(Eingabe im Suchfeld: 
71077) und im digitalen 
Lehrermaterial click & 
teach.

   ein spezielles Verzeichnis
aller Medienkompetenzen 
im Lehrbuch.

   hervorgehobene Kenn-
zeichnungen in den 
Kapiteln.

   spezielle Spots im 
digitalen Lehrermaterial 
click & teach.

Wie und wo die einzelnen 
Kompetenzen des MKRs in 
Politik & Co. umgesetzt wer-
den, erfahren Sie u.a. durch:

53

WAS WIR KÖNNEN

Ein Erklärvideo über die Rolle des Bundesrates produzieren 

I. Worum geht es?

Der Besucherdienst des Bundesrates, für den Felix‘ Mutter arbeitet, möchte 

ein Erklärvideo in Legetechnik über den Bundesrat zu drehen. Dabei soll die Rol-

le des Bundesrates bei der Gesetzgebung am Beispiel der Elektro-Tretroller darge-

stellt werden. Felix‘ Mutter hat vorgeschlagen, das Video in einem Schülerwettbe-

werb erstellen zu lassen. Produziert mit Hilfe eures im Kapitel erworbenen Wissens 

in Gruppen Erklärvideos und simuliert den Wettbewerb.

II. Geht dabei so vor:

Bearbeiterin

4. Schritt: Verteilt die Rollen und probt die Aufnahme

Bediener des Aufnahmegerätes ist.  

b)  Übt wie ihr langsam und deutlich vortragen könnt und dabei Vortragstext 

und Bilder zeitlich in Übereinstimmung bringt.

5. Schritt: Produziert das Video

Achtet darauf, dass das Aufnahmegerät nicht wackelt und die Tonwiederga-

be deutlich ist.

Beispiel für ein 

Erklärvideo in Lege-

technik ansehen

Mediencode: 71077-xy

Kopiervorlage 

Ausschneiden  

Mediencode: 71077-xy

1. Schritt: Teams bilden

Bildet in der Klasse gleichgroße 

Teams aus 3-5 Schülerinnen und 

Schülern.

Klärt in der Gruppe nochmals die 

Rolle des Bunderates bei der Ge-

setzgebung. Vergegenwärtigt euch 

auch, wie diese im Falle der Rege-

lung zu den Elektro-Tretrollern ge-

nau aussieht. Macht euch Notizen. 

2. Schritt: Informationen 

zusammenstellen

a)  Wählt aus den angebote-
-

aus und erstellt bei Bedarf 

auch noch eigene. 

b)  Legt eine Tabelle an und 

schreibt euren Text in die 

linke Spalte. 

c)  Notiert in der rechten Spal-

etc.) zu welcher Textstelle 

gelegt wird, welche Bilder 

wann hinzukommen und 

welche wann weggewischt 

werden.

3. Schritt: Skript entwerfen

H zu Schritt 2

Lest nach in M24 und 

M25. 
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